21. JUNI 2025 - Königlicher Erlass zur Festlegung der in Artikel 135/1 § 3 Absatz 5 des früheren Zivilgesetzbuches erwähnten Informationsbroschüre


(Belgisches Staatsblatt vom 30. April 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


21. JUNI 2025 - Königlicher Erlass zur Festlegung der in Artikel 135/1 § 3 Absatz 5 des früheren Zivilgesetzbuches erwähnten Informationsbroschüre


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Artikels 135/1 § 3 Absatz 5 des früheren Zivilgesetzbuches, abgeändert durch das Gesetz vom 20. Juli 2023 zur Abänderung verschiedener Bestimmungen in Bezug auf die Änderung der Registrierung des Geschlechts;

	Aufgrund des Gesetzes vom 13. September 2023 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen Modernisierung des Personenstands;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 27. September 2023 zur Festlegung der in Artikel 135/1 § 3 Absatz 5 des früheren Zivilgesetzbuches erwähnten Informationsbroschüre;

	Auf Vorschlag der Ministerin der Justiz und des Ministers der Chancengleichheit


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Die in Artikel 135/1 § 3 Absatz 5 des früheren Zivilgesetzbuches erwähnte Informationsbroschüre wird gemäß dem Muster erstellt, das vorliegendem Erlass als Anlage beigefügt ist.


	Art. 2 - Der Königliche Erlass vom 27. September 2023 zur Festlegung der in Artikel 135/1 § 3 Absatz 5 des früheren Zivilgesetzbuches erwähnten Informationsbroschüre wird aufgehoben.


	Art. 3 - Der für Justiz zuständige Minister und der für Chancengleichheit zuständige Minister sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 21. Juni 2025


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Justiz
A. VERLINDEN

Der Minister der Chancengleichheit
R. BEENDERS
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[bookmark: _TOC_250030]Vorwort
Tagtäglich mit einem Vornamen und/oder der Registrierung eines Genders oder Geschlechts leben zu müssen, der/das nicht den innersten Überzeugungen entspricht, ist eine echte Herausforderung. Aus diesem Grund ist mit dem Gesetz vom 25. Juni 2017 die Möglichkeit geschaffen worden, den Vornamen und/oder die Registrierung des Geschlechts auf unkomplizierte Weise anpassen zu lassen.

Dieses Gesetz ermöglicht es allen Menschen, sie selbst zu sein. In der Vergangenheit mussten sich Transgender aufgrund des Gesetzes vom 10. Mai 2007 zahlreichen verpflichtenden Behandlungen und Eingriffen unterziehen. Durch das Gesetz vom 25. Juni 2017 wurden alle medizinischen Anforderungen abgeschafft, die zuvor erforderlich waren, um die Registrierung des Geschlechts anpassen zu lassen. Seither ist nur noch Ihre Überzeugung von Bedeutung. Eine ehrenwörtliche Erklärung genügt, womit wir unsere Vorbildfunktion im Bereich der geschlechts- und genderspezifischen Rechte in Europa bestätigen.

So können auch Minderjährige dank diesem Gesetz entscheiden, welche Richtung sie im Leben einschlagen wollen. Ab dem Alter von 12 Jahren können sie eine Änderung ihres Vornamens beantragen und ab 16 Jahren können sie die Registrierung ihres Geschlechts ändern, ohne hohe Anforderungen erfüllen zu müssen.

Als Ministerin der Justiz und als Minister der Chancengleichheit werden wir auch weiterhin ein gesellschaftliches Leben mitgestalten, in dem sich jeder wohlfühlt und jeder seine Persönlichkeit und (Gender)Identität voll und ganz entfalten kann.

Mit dieser Informationsbroschüre möchten wir in erster Linie Personen, die ihren Vornamen und/oder die Registrierung ihres Geschlechts ändern möchten, bei den verschiedenen Verwaltungsschritten unterstützen. Diese Broschüre ist dank der intensiven Zusammenarbeit zwischen dem Institut für die Gleichstellung von Frauen und Männern, dem Büro für Chancengleichheit, dem FÖD Justiz, den zivilgesellschaftlichen Organisationen für Transgender und insbesondere "Transgender Infopunt (TIP)", "Genres Pluriels" und "Çavaria" entstanden. Wir möchten all diesen Organisationen und Instanzen aufrichtig für ihren Beitrag, ihr Feedback und ihre Unterstützung danken.

Annelies Verlinden 	Rob Beenders
Ministerin der Justiz 	Minister der Chancengleichheit
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[bookmark: _TOC_250029]Einleitung
Seit dem 1. Januar 20181 gibt es eine neue Art und Weise, die Registrierung Ihres Geschlechts, d.h. die Angabe "M" oder "W" in Ihrer Geburtsurkunde zu ändern. Hierzu müssen nur einige Schritte vor dem Standesbeamten2 durchlaufen werden. Haben Sie diese Schritte befolgt, wird auch die Angabe M/W auf Ihrem Personalausweis und in anderen offiziellen Dokumenten geändert.

In dieser Broschüre wird Ihnen genau erklärt, wie Sie vorgehen müssen, um die Angabe M/W in Ihrer Geburtsurkunde anzupassen und/oder Ihren Vornamen zu ändern. Darüber hinaus werden in dieser Broschüre die Schritte beschrieben, die Minderjährige unternehmen können. Sie erhalten zudem Erklärungen, was Sie tun können, wenn Ihr Antrag möglicherweise abgelehnt wird, und wie Sie die Registrierung Ihres Geschlechts oder Ihren Vornamen ein zweites oder weiteres Mal ändern können.

Diese Broschüre enthält außerdem weitere Informationen über die juristischen und administrativen Folgen einer Änderung der Registrierung Ihres Geschlechts oder einer Änderung Ihres Vornamens sowie Kontaktinformationen von Diensten und Organisationen, an die Sie sich wenden können, um Fragen zu stellen oder eine Beschwerde einzureichen.












1 Gesetz vom 25. Juni 2017 zur Reform von Regelungen in Bezug auf Transgender hinsichtlich des Vermerks einer Änderung der Registrierung des Geschlechts in den Personenstandsurkunden und der Folgen daraus (Belgisches Staatsblatt vom 10. Juli 2017, deutsche Übersetzung B.S. vom 7. Dezember 2017 und 16. Februar 2018), abgeändert durch das Gesetz vom 20. Juli 2023 zur Abänderung verschiedener Bestimmungen in Bezug auf die Änderung der Registrierung des Geschlechts (Belgisches Staatsblatt vom 21. September 2023, deutsche Übersetzung B.S. vom 23. Mai 2024)
2 Funktionen, Titel und Dienstgrade, die in dieser Veröffentlichung verwendet werden, beziehen sich auf Personen unabhängig von ihrer Genderidentität, ihrem Genderausdruck oder ihrem Gender/Geschlecht.
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[bookmark: _TOC_250028]TERMINOLOGIE...

Genderidentität bezieht sich auf die innerlich erlebte Überzeugung und das persönliche Empfinden einer Person in Bezug auf ihr Gender. Sie kann mit der Registrierung des bei der Geburt zugewiesenen Geschlechts übereinstimmen oder auch nicht.

Genderausdruck bezieht sich auf die Art und Weise, wie eine Person ihre Genderidentität ausdrückt (Kleidung, Sprache, Verhalten usw.) und wie diese von anderen wahrgenommen wird3.

Die Registrierung des Geschlechts ist die Angabe eines Geschlechts in der Geburtsurkunde, wobei M (oder "Sohn") für das männliche Geschlecht und W (oder "Tochter") für das weibliche Geschlecht stehen. Es ist dasselbe M oder W, das auch auf Ihrem Personalausweis und in anderen offiziellen Dokumenten angegeben ist.

Die Nationalregisternummer ist eine einmalige Nummer, mit der Sie sich identifizieren können. Jede Person, die im belgischen Nationalregister eingetragen ist, erhält eine persönliche Nummer. Die Nationalregisternummer besteht aus 11 Zahlen, wobei die ersten 6 Zahlen Ihr Geburtsdatum wiedergeben. Die zweite Zahlengruppe besteht aus drei Zahlen. Hierbei handelt es sich um eine gerade Zahl für Personen mit weiblichem Geschlecht und um eine ungerade Zahl für Personen mit männlichem Geschlecht. Ihre Nationalregisternummer befindet sich auf der Rückseite Ihres Personalausweises.

Die in dieser Informationsbroschüre verwendeten Begriffe stimmen mit den im Gesetz vom 25. Juni 20174 angegebenen Begriffen überein.









3 Die Bestimmungen der Begriffe Genderidentität und Genderausdruck gehen aus den vorbereitenden parlamentarischen Arbeiten zum Entwurf des Gesetzes zur Abänderung des Gesetzes vom 10. Mai 2007 zur Bekämpfung der Diskriminierung zwischen Frauen und Männern, um es auf die Geschlechtsidentität und den Geschlechtsausdruck auszuweiten, hervor (Parl. Dok., Kammer, 2016-2017, Nr. 3486/001).
4 Gesetz vom 25. Juni 2017 zur Reform von Regelungen in Bezug auf Transgender hinsichtlich des Vermerks einer Änderung der Registrierung des Geschlechts in den Personenstandsurkunden und der Folgen daraus (Belgisches Staatsblatt vom 10. Juli 2017, deutsche Übersetzung B.S. vom 7. Dezember 2017 und 16. Februar 2018), abgeändert durch das Gesetz vom 20. Juli 2023 zur Abänderung verschiedener Bestimmungen in Bezug auf die Änderung der Registrierung des Geschlechts (Belgisches Staatsblatt vom 21. September 2023, deutsche Übersetzung B.S. vom 23. Mai 2024)6
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VERFAHREN



Wenn Sie überzeugt sind, dass die Angabe M oder W in Ihrer Geburtsurkunde nicht Ihrer Genderidentität entspricht, können Sie diese Angabe im Rahmen eines rein administrativen Verfahrens beim Standesbeamten anpassen lassen.

1. WIE KANN ICH DIE ANGABE M/W IN MEINER GEBURTSURKUNDE ANPASSEN LASSEN?

[bookmark: _TOC_250027]Wer kann die Angabe M/W in seiner Geburtsurkunde anpassen lassen?
Wenn Sie volljähriger Belgier sind, können Sie die Angabe M/W in Ihrer Geburtsurkunde anpassen lassen, selbst wenn Sie im Ausland wohnen.
Wenn Sie 16 Jahre alt sind, können Sie auch schon die in Ihrer Geburtsurkunde angegebene Angabe M/W ändern. Dazu müssen Sie jedoch einige zusätzliche Schritte unternehmen, die nur für Minderjährige gelten. Diese Schritte werden im Kapitel "Welche Schritte kann ich als Minderjähriger unternehmen?" beschrieben.
Wenn Sie ein für mündig erklärter Minderjähriger sind, können Sie die Angabe M/W in Ihrer Geburtsurkunde ändern lassen. Dies erfolgt nach dem Verfahren, das auch für Volljährige gilt.
Wenn Sie kein Belgier, aber im Bevölkerungs- oder Fremdenregister eingetragen sind, können Sie auch die Angabe M/W beim Standesbeamten anpassen lassen. Wenn Sie als Ausländer im Warteregister eingetragen sind, können Sie das Verfahren nicht einleiten.

[bookmark: _TOC_250026]Das Verfahren im Überblick
Um die Angabe M/W in der Geburtsurkunde zu ändern, müssen Sie zwei Schritte durchlaufen:
· Zunächst wenden Sie sich mit Ihrem Personalausweis und einer unterschriebenen Erklärung5, in der Sie angeben, dass Sie die Angabe M oder W in Ihrer Geburtsurkunde ändern möchten, an den zuständigen Standesbeamten (zu finden im Abschnitt "Wo kann die Meldung gemacht werden?"). Der Standesbeamte übergibt Ihnen eine Empfangsbestätigung. Anschließend warten Sie mindestens drei Monate ab. Während dieses Zeitraums holt der Standesbeamte die Stellungnahme des Prokurators des Königs6 ein.
· Nach mindestens 3 und höchstens 6 Monaten werden Sie erneut mit Ihrem Personalausweis und der Empfangsbestätigung bei demselben Standesbeamten vorstellig.


5 Ein Muster dieser Erklärung finden Sie auf der Website des FÖD Justiz (https://justiz.belgium.be/de/themen/personen_und_familien/transgender). Der Standesbeamte kann Ihnen diese Erklärung ebenfalls aushändigen.
6 In jedem Gerichtsbezirk leitet der Prokurator des Königs die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft tritt als Vertreterin der Gesellschaft auf. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://www.om-mp.be.
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Konkret läuft das Verfahren wie folgt ab:
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Erklärung
beim Standesbeamten
('Meldung')


Stellungnahme des Prokurators des Königs (binnen einer Frist von drei Monaten)


Zweites Erscheinen vor dem Standesbeamten (binnen einer Frist von 3 Monaten)




Beginn des Verfahrens	3 Monate nach der Meldung beim Standesbeamten

6 Monate nach der Meldung beim Standesbeamten


[bookmark: _TOC_250025]Wo kann die Meldung gemacht werden?
Die Meldung wird beim Standesbeamten der Gemeinde gemacht, in der Sie im Bevölkerungs- oder Fremdenregister eingetragen sind, d. h. in der Sie Ihren Wohnsitz haben.

Wenn Sie Belgier, aber nicht im belgischen Bevölkerungsregister eingetragen sind, machen Sie Ihre Meldung beim Standesbeamten Ihres letzten Wohnorts. Wenn Sie Belgier sind und noch nie im belgischen Bevölkerungsregister eingetragen waren, machen Sie Ihre Meldung beim Standesbeamten der belgischen Gemeinde, in der Sie derzeit wohnen. Wenn dies nicht möglich ist, machen Sie Ihre Meldung beim Standesbeamten der Stadt Brüssel. In diesem Fall müssen Sie eine Adresse angeben, an die Ihnen eine mögliche Weigerung übermittelt werden kann.

Die Adresse des Standesbeamten der Stadt Brüssel lautet wie folgt:

Verwaltungszentrum Brucity
Rue des Halles/Hallenstraat 4
1000 Brüssel
www.bruxelles.be
Tel. 02 279 22 11




Wie läuft das Verfahren ab?
Erklärung beim Standesbeamten
Ihre erste Erklärung enthält folgende Angaben:
· Ihre(n) offiziellen Namen, Vorname(n), Ihr Geburtsdatum und Ihren Geburtsort
· dass Sie davon überzeugt sind, dass das in Ihrer Geburtsurkunde angegebene Geschlecht Ihrer innerlich erlebten Genderidentität nicht entspricht
· dass Sie die administrativen und juristischen Folgen einer Änderung der Registrierung des Geschlechts in Ihrer Geburtsurkunde wünschen
· Ihre Unterschrift
· Ort und Datum der Unterschrift
Ein Musterformular für diese Erklärung finden Sie auf der Website des FÖD Justiz (https://justiz.belgium.be/de/themen/personen_und_familien/transgender). Der Standesbeamte kann Ihnen dieses Formular auch aushändigen.
Konkret bedeutet dies, dass Ihre persönliche Überzeugung ausreicht, um die Angabe M/W zu ändern. Im Musterformular wird angegeben, dass Sie diese Überzeugung haben und eine Anpassung aller Verwaltungsdokumente und juristischen Dokumente wünschen. Mit Ihrer Unterschrift wird Ihre Erklärung offiziell und das Verfahren zur Änderung der Angabe M/W in Ihrer Geburtsurkunde eingeleitet.
Sie benötigen Ihren Personalausweis, um sich beim Standesbeamten zu identifizieren. Halten Sie daher Ihren Personalausweis griffbereit.
Der Standesbeamte nimmt Ihre Erklärung auf und stellt Ihnen ein Informationsblatt mit einer Empfangsbestätigung aus, auf der das Datum der Meldung vermerkt ist. Bringen Sie diese Unterlage erneut mit, wenn Sie Ihre zweite Erklärung beim Standesbeamten einreichen.

Wartezeit
Nachdem Sie Ihre Meldung beim Standesbeamten gemacht haben, beginnt die Wartezeit. Sie müssen mindestens drei und höchstens sechs Monate warten, bevor Sie den nächsten Schritt unternehmen können. Während dieses Zeitraums holt der Standesbeamte die Stellungnahme des Prokurators des Königs ein.
Frühestens drei Monate und spätestens sechs Monate nach der Meldung können Sie ein zweites Mal beim Standesbeamten vorstellig werden. Wenn Sie zu lange warten und seit der Meldung mehr als sechs Monate vergangen sind, müssen Sie ein neues Verfahren beim Standesbeamten einleiten.

	
	
Datum der Meldung
	Erster Tag, an dem Sie zum zweiten Mal vor dem Standesbeamten erscheinen können
	Letzter Tag, an dem Sie zum zweiten Mal vor dem Standesbeamten erscheinen können

	Beispiel
	10. Juli
	11. Oktober
	10. Januar



Stellungnahme des Prokurators des Königs
Während der dreimonatigen Wartezeit holt der Standesbeamte die Stellungnahme des Prokurators des Königs ein, der über eine Frist von drei Monaten verfügt, um seine Stellungnahme abzugeben.

Der Prokurator des Königs prüft, ob der Antrag nicht gegen die öffentliche Ordnung verstößt7. Er wird unter anderem untersuchen, ob es sich um Betrug handelt. Es kann vorkommen, dass das Verfahren missbraucht wird, um Identitätsbetrug zu begehen, zum Beispiel weil diese Person von der Justiz gesucht wird oder weil die Person versucht, Gläubigern zu entkommen.

Der Prokurator des Königs kann nur dann eine negative Stellungnahme abgeben, wenn die Meldung gegen die öffentliche Ordnung verstößt. Die bloße Tatsache, ein Strafregister zu haben, kann ohne weitere Begründung, warum die Meldung gegen die öffentliche Ordnung verstößt, kein Grund für eine negative Stellungnahme sein.

Gibt der Prokurator des Königs eine negative Stellungnahme ab, wird der Standesbeamte sich weigern, die Urkunde über die Änderung der Registrierung des Geschlechts zu erstellen. Der Standesbeamte wird Sie unverzüglich über die Weigerung informieren. Er wird Ihnen den mit Gründen versehenen Beschluss und gegebenenfalls die unterzeichnete negative Stellungnahme des Prokurators des Königs zusenden oder persönlich übergeben. In beiden Fällen bestätigen Sie mit einer Empfangsbestätigung, dass Sie den Weigerungsbeschluss zur Kenntnis genommen haben.

Wenn der Prokurator des Königs nach drei Monaten keine Stellungnahme abgegeben hat, gilt die Stellungnahme als günstig.

Wenn der Prokurator des Königs später bemerkt, dass die Änderung der Angabe M/W gegen die öffentliche Ordnung verstößt, kann er sie auch im Nachhinein noch für nichtig erklären. Die Nichtigkeit ist auch dann noch möglich, wenn die Angabe M/W bereits in den offiziellen Dokumenten einer Person angepasst wurde.








7 "Gegen die öffentliche Ordnung verstoßen" bedeutet im Sinne des vorliegenden Gesetzes, dass das Recht, die Registrierung des Geschlechts anzupassen, für unrechtmäßige Zwecke genutzt wird. In diesem Fall wird die Angabe M/W in der Geburtsurkunde nicht geändert, um der empfundenen Genderidentität zu entsprechen, sondern um andere Ziele zu erreichen.

Zweites Erscheinen vor dem Standesbeamten
Frühestens drei und spätestens sechs Monate nach Ihrer ersten Erklärung erscheinen Sie ein zweites Mal vor demselben Standesbeamten, bei dem Sie die Erklärung abgegeben haben. Auf der Empfangsbestätigung der Meldung, die Sie erhalten haben, sind der erste und der letzte Tag der Frist angegeben, innerhalb deren Sie ein zweites Mal beim Standesbeamten vorstellig werden können.

Nehmen Sie für diesen Termin Ihren Personalausweis und die Empfangsbestätigung mit, die Sie bei der Abgabe Ihrer Erklärung erhalten haben.

Wird die Änderung der Registrierung des Geschlechts erlaubt, erstellt der Standesbeamte die Urkunde über die Änderung der Registrierung des Geschlechts aus und verknüpft sie mit den anderen Personenstandsurkunden, in denen Ihr Geschlecht angegeben ist. Folglich wird auch die Angabe M/W in Ihrer Geburtsurkunde geändert.

2. WIE KANN ICH MEINEN VORNAMEN ÄNDERN?

Wer kann seinen Vornamen ändern lassen und wo muss der Antrag dafür eingereicht werden?
Wenn Sie Belgier oder anerkannter Flüchtling oder Staatenloser und volljährig sind, können Sie Ihre(n) Vorname(n)8 ändern, indem Sie einen Antrag mit verschiedenen Unterlagen beim Standesbeamten der Gemeinde, in der Sie im Bevölkerungs-, Fremden- oder Warteregister eingetragen sind, d. h. an Ihrem Wohnsitz, einreichen.

Wenn Sie Belgier, aber nicht im belgischen Bevölkerungsregister eingetragen sind, können Sie Ihren Antrag beim Standesbeamten der Gemeinde einreichen, in der Sie zuletzt im belgischen Bevölkerungsregister eingetragen waren.

Wenn Sie Belgier sind und noch nie im belgischen Bevölkerungsregister eingetragen waren, geben Sie Ihre Erklärung beim Standesbeamten der belgischen Gemeinde ab, in der Sie derzeit wohnen, oder, falls dies nicht möglich ist, beim Standesamt der Stadt Brüssel, dessen Adresse wie folgt lautet:

Verwaltungszentrum Brucity 
Rue des Halles/Hallenstraat 4
1000 Brüssel
www.bruxelles.be
Tel. 02 279 22 11

Nichtbelgier, die weder anerkannte Flüchtlinge oder Staatenlose sind, können ihren Vornamen nicht in Belgien ändern9 und müssen sich an die zuständigen Dienste in ihrem Herkunftsland wenden. Eine Vornamensänderung ist nur gemäß den Rechtsvorschriften Ihres Herkunftslandes möglich.

Wenn Sie minderjährig sind, können Sie Ihre(n) Vornamen ab dem Alter von 12 Jahren ändern. Dazu müssen Sie jedoch zusätzliche Schritte unternehmen, die nur für Minderjährige gelten. Diese Schritte werden im Kapitel "Welche Schritte kann ich als Minderjähriger unternehmen?" beschrieben.






8 Wenn Sie mehrere Vornamen haben, können Sie entscheiden, ob Sie einen, mehrere oder alle Vornamen ändern möchten. Geben Sie deutlich an, welche(n) Vorname(n) Sie ändern möchten.
9 Im Ausnahmefall kann auch ein Nichtbelgier, der weder Flüchtling noch Staatenloser ist, einen neuen Vornamen erhalten. Dies ist der Fall, wenn Sie die belgische Staatsangehörigkeit beantragt haben und noch keinen offiziellen Vornamen haben.

[bookmark: _TOC_250024]Wie läuft das Verfahren ab?
Ihr Antrag enthält folgende Angaben:
· Ihren offizielle(n) Namen, Vorname(n), Ihr Geburtsdatum und Ihren Geburtsort
· Ihre Erklärung, in der Sie angeben, dass das in Ihrer Geburtsurkunde angegebene Geschlecht Ihrer innerlich erlebten Genderidentität nicht entspricht und dass Sie aus diesem Grund einen Antrag auf Änderung Ihres/Ihrer Vornamen stellen
· der/die neue(n) Vorname(n), den/die Sie gewählt haben
· Ihre vollständigen Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse)
· Ihre Unterschrift
· Ort und Datum der Unterschrift

Ein Musterformular finden Sie auf der Website des FÖD Justiz (https://justiz.belgium.be/de/themen/personen_und_familien/transgender).

Folgende Dokumente müssen dem Antrag beigefügt werden:

· eine Abschrift der Geburtsurkunde10 oder ein gleichwertiges Dokument, wenn die Gemeinde, in der der Antrag gestellt wird, nicht darüber verfügt,
· für Flüchtlinge und Staatenlose eine Bescheinigung, aus der diese Eigenschaft hervorgeht (Bescheinigung des Generalkommissariats für Flüchtlinge und Staatenlose).

Binnen drei Monaten nach Einreichung Ihres Antrags erstellt der Standesbeamte die Vornamensänderungsurkunde. Die Vornamensänderung ist ab dem Datum der Erstellung dieser Urkunde gültig. Ihre Vornamensänderung wird auch mit Ihren übrigen Personenstandsurkunden verknüpft.

Für die Änderung Ihres Vornamens und die Anpassung der Registrierung Ihres Geschlechts bestehen folglich zwei getrennte Verfahren, aber für beide müssen Sie vor dem Standesbeamten erscheinen. Sie können wählen, ob Sie zuerst Ihren Vornamen und dann die Angabe M/W in Ihrer Geburtsurkunde ändern lassen oder umgekehrt.

Bitte beachten Sie dabei, dass die Fristen für diese beiden Verfahren unterschiedlich lang sind. Das Verfahren zur Vornamensänderung vor dem Standesbeamten dauert höchstens drei Monate.


10 Wenn Sie in Belgien geboren sind, kann die Gemeinde Ihre Geburtsurkunde selbst beantragen.
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Die Änderung der Angabe M/W in Ihrer Geburtsurkunde dauert mindestens drei und höchstens sechs Monate. Es ist also besser, wenn Sie den Standesbeamten davon in Kenntnis setzen, dass Sie sowohl die Registrierung Ihres Geschlechts als auch Ihren Vornamen ändern möchten. Der Standesbeamte kann Sie dann darüber informieren, wann der günstigste Zeitpunkt für das Erscheinen zur Vornamensänderung ist, damit sie mit der Änderung der Registrierung Ihres Geschlechts zusammenfällt. So vermeiden Sie, zweimal einen neuen Personalausweis, einen neuen Führerschein und andere Dokumente beantragen zu müssen.

Die Gebühr für die Vornamensänderung legt jede Gemeinde selbst fest. Wenn Sie Ihren Vornamen ändern, weil er nicht mit Ihrer Genderidentität übereinstimmt, haben Sie Anspruch auf einen ermäßigten Tarif. Dieser Betrag darf 10 Prozent des normalen Tarifs für eine Vornamensänderung nicht überschreiten.

Für weitere Informationen über das Verfahren zur Vornamensänderung können Sie sich an den Standesbeamten wenden.

3. WELCHE SCHRITTE KANN ICH ALS MINDERJÄHRIGER UNTERNEHMEN?

Ab dem Alter von 12 Jahren kannst du als Minderjähriger bereits verschiedene Schritte unternehmen. Was genau du tun kannst, hängt von deinem Alter ab:

[bookmark: _TOC_250023]Wenn du 12 Jahre alt bist: Vornamensänderung
Ab dem Alter von 12 Jahren kannst du deinen Vornamen ändern. Du kannst dann einen oder mehrere Vornamen wählen, die zu dir passen. Dies kannst du allerdings nicht allein entscheiden. Deine beiden Elternteile, selbst wenn sie getrennt leben, oder dein Vertreter müssen ebenfalls einverstanden sein. Das bedeutet, dass deine beiden Eltern oder dein Vertreter deinen Antrag auf Vornamensänderung unterzeichnen müssen.

Deine Eltern sind die Personen, die die elterliche Autorität über dich ausüben. Es kann sich dabei auch um eine Person handeln, die dich adoptiert hat. Ein Elternteil kann nur dann allein unterzeichnen, wenn er die elterliche Autorität allein ausübt.

Ein Musterformular für diesen Antrag findest du auf der Website des FÖD Justiz (https://justiz.belgium.be/de/themen/personen_und_familien/transgender).

Du kannst diese Unterlage ausdrucken und sie zusammen mit den anderen erforderlichen Unterlagen dem Standesbeamten vorlegen. In Kapitel 2 "Wie kann ich meinen Vornamen ändern?" wird genau erklärt, wie du vorgehen musst.

Wenn einer deiner Elternteile oder beide beziehungsweise dein Vertreter nicht wollen, dass du deinen Vornamen änderst, kannst du beim Familiengericht die Bestimmung eines "Ad-hoc-Vormunds" beantragen, indem du beziehungsweise ein Rechtsanwalt eine unterzeichnete Antragschrift einreich(s)t. Dieser Ad-hoc-Vormund ersetzt in diesem Fall beide Elternteile. Das Gericht kann einen Rechtsanwalt als "Ad-hoc-Vormund" bestimmen, der dir bei der Vornamensänderung beisteht. Hierzu musst du ein Verfahren vor dem Familiengericht befolgen. Als Minderjähriger kannst du unentgeltlich einen Rechtsanwalt hinzuziehen.

Im weiter oben erwähnten Kapitel "Wie kann ich meinen Vornamen ändern?" wird genau erklärt, wie du deinen Antrag einreichen musst und welche Unterlagen du brauchst.

Die Angabe M oder W, die in deiner Geburtsurkunde und auf deinem Personalausweis steht, kannst du erst ändern lassen, wenn du 16 Jahre alt bist. Bis dahin kannst du also deinen Vornamen ändern, aber noch nicht die Angabe M oder W in deinen Dokumenten.

Wenn du 16 Jahre alt bist: Anpassung der Angabe M/W
Ab dem Alter von 16 Jahren kannst du die Angabe M/W in deiner Geburtsurkunde anpassen lassen. Das bedeutet, dass die von dir gewählte Angabe M oder W in allen offiziellen Dokumenten, wie z. B. deinem Personalausweis, eingetragen wird.
Dazu befolgst du das Verfahren, das weiter oben im Abschnitt "Wie läuft das Verfahren ab?" erklärt wird.
Dieses Verfahren unterscheidet sich von dem Verfahren für Volljährige in folgenden Punkten:

· Deine beiden Elternteile oder dein Vertreter begleiten dich während des gesamten Verfahrens, wenn du deine Erklärung beim Standesbeamten abgibst.
· Wenn du deine Meldung beim Standesbeamten machst, übergibst du eine schriftliche Erklärung des Kinder- und Jugendpsychiaters. In dieser Erklärung gibt der Kinder- und Jugendpsychiater an, dass du diese Entscheidung allein treffen kannst und somit über "Urteilsvermögen" verfügst.

Wenn du also deine Meldung beim Standesbeamten machst, lass dir von deinen beiden Elternteilen oder deinem Vertreter beistehen. Das bedeutet, dass sie deine Erklärung, in der du mitteilst, dass du die Angabe M oder W in deinen offiziellen Dokumenten ändern möchtest, mit unterzeichnen. Deine beiden Elternteile oder dein Vertreter müssen dich ebenfalls begleiten, wenn du deine Erklärung beim Standesbeamten abgibst. Auch wenn deine Eltern getrennt leben, müssen sie beide unterzeichnen und dich beide begleiten, um die Erklärung abzugeben.
Deine Eltern sind die Personen, die die elterliche Autorität über dich ausüben. Ein Elternteil kann nur dann allein unterzeichnen, wenn er die elterliche Autorität allein ausübt.

Wenn einer deiner Elternteile oder beide beziehungsweise dein Vertreter dir den Beistand verweigern, kannst du beim Familiengericht die Bestimmung eines "Ad-hoc-Vormunds" beantragen. Das Gericht kann dann einen Rechtsanwalt ("Ad-hoc-Vormund") bestimmen, der dir anstelle deiner Eltern beisteht, um dir bei der Änderung der Registrierung deines Geschlechts in deiner Geburtsurkunde beizustehen. Der Ad-hoc-Vormund ersetzt in diesem Fall beide Elternteile. Damit ein "Ad-hoc-Vormund" für dich bestimmt werden kann, musst du ein Verfahren vor dem Familiengericht befolgen.

Einer deiner Elternteile beziehungsweise beide können auch eine authentische Sondervollmacht erstellen, durch die sie nicht persönlich erscheinen müssen, wenn du dich an den Standesbeamten wendest.

Wenn du deine Erklärung beim Standesbeamten abgibst, musst du auch eine schriftliche Erklärung des Kinder- und Jugendpsychiaters vorlegen. Dieser Psychiater prüft, ob du über das erforderliche "Urteilsvermögen" verfügst.

"Urteilsvermögen" bedeutet, dass du in der Lage bist, diese Entscheidung allein zu treffen. Wenn der Kinder- und Jugendpsychiater der Ansicht ist, dass du tatsächlich dazu in der Lage bist, händigt er dir eine entsprechende Erklärung aus. Ein Muster dieser Erklärung findest du auf der Website des FÖD Justiz
(https://justiz.belgium.be/de/themen/personen_und_familien/transgender).

Um deinen Vornamen zu ändern, befolgst du das Verfahren, das im Abschnitt "Wenn du 12 Jahre alt bist" beschrieben wird. Auch bei diesem Verfahren lässt du dir von beiden Elternteilen oder deinem Vertreter oder, wenn diese ihren Beistand verweigern, von dem vom Gericht bestimmten "Ad-hoc-Vormund" beistehen.

[bookmark: _TOC_250022]Wenn du 18 Jahre alt bist oder für mündig erklärt worden bist
Das vorerwähnte gewöhnliche Verfahren, das Volljährige befolgen müssen, gilt auch für dich. Wenn du für mündig erklärt worden bist, befolgst du also (unabhängig von deinem Alter) das für Volljährige geltende Verfahren.

4. WAS GESCHIEHT, WENN DER STANDESBEAMTE SICH WEIGERT, DIE ANGABE M/W IN MEINER GEBURTSURKUNDE ZU ÄNDERN?

Der Standesbeamte kann nur in sehr spezifischen Fällen und durch einen mit Gründen versehenen Beschluss die Änderung der Angabe M/W in Ihren offiziellen Dokumenten verweigern. Die negative Stellungnahme des Prokurators des Königs gilt auch als Begründung für den Beschluss. Der Standesbeamte darf auf keinen Fall aus persönlichen Gründen oder aufgrund seiner persönlichen Überzeugung eine Weigerung aussprechen.
Hat der Prokurator des Königs keine negative Stellungnahme abgegeben, kann der Standesbeamte die Änderung nur in bestimmten Fällen verweigern. Zum Beispiel, wenn Sie aufgrund Ihres Zustands (wie z. B. Trunkenheit) offensichtlich nicht in der Lage sind, Ihren Willen zu äußern. Der Standesbeamte wird sich auch dann weigern, wenn bestimmte Verwaltungsschritte des Antrags nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurden, z. B. wenn die Erklärung nicht abgegeben wurde, Sie nicht alle Informationen in Ihre Erklärung aufgenommen haben oder wenn Fristen verstrichen sind usw.

Der Standesbeamte wird Sie unverzüglich über die Weigerung informieren. Er wird Ihnen den mit Gründen versehenen Beschluss und gegebenenfalls die negative Stellungnahme des Prokurators des Königs per Einschreibesendung zukommen lassen oder persönlich übergeben. In beiden Fällen händigen Sie eine Empfangsbestätigung aus, die beweist, dass Sie den Weigerungsbeschluss erhalten haben.

Sie können gegen die Weigerung des Standesbeamten Beschwerde einlegen, indem Sie eine Antragschrift bei dem Familiengericht einreichen, das für den Ort zuständig ist, an dem Sie Ihre Meldung gemacht haben. Sie können diese Antragschrift selbst erstellen oder von einem Rechtsanwalt erstellen lassen.

Eine Antragschrift ist eine schriftliche Unterlage, mit der Sie ein Verfahren vor Gericht einleiten können. Sie enthält folgende Angaben:
·  Datum,
·  Ihre(n) offiziellen Namen, Vornamen, Ihren Beruf und Ihre Adresse,
· wenn Sie noch nicht 18 Jahre alt sind: Name, Vorname(n) und Adresse(n) Ihrer Eltern oder Ihres Vormunds,
· Gegenstand Ihres Antrags und kurzgefasst die Gründe, aus denen Sie sich an das Familiengericht wenden,
· an welches Familiengericht Sie sich wenden. Sie geben auch das Familiengericht an, das für Ihr Verfahren örtlich zuständig ist. Über folgenden Link können Sie einsehen, welches Gericht für den Ort zuständig ist, an dem Sie die Meldung gemacht haben: http://competence-territoriale.just.fgov.be/cgi-main/competence-territoriale.pl oder https://territoriale-bevoegdheid.just.fgov.be/cgi-main/competence-territoriale.pl.

Sie hinterlegen diese Antragschrift in zweifacher Ausfertigung bei der Kanzlei des Familiengerichts, das für den Ort zuständig ist, an dem Sie Ihre Meldung gemacht haben11.

Sie verfügen über eine Frist von 60 Tagen, um Beschwerde einzureichen. Der erste Tag dieser Frist läuft ab dem Tag, an dem der Standesbeamte Sie über die Weigerung informiert hat. Dieses Datum ist auf der Empfangsbestätigung vermerkt. Wenn der letzte Tag für die Einreichung dieser Beschwerde ein Samstag, Sonntag oder gesetzlicher Feiertag ist, wird die Frist bis zum ersten darauffolgenden Werktag verlängert. Wenn Sie also Beschwerde gegen die Weigerung einreichen möchten, achten Sie auf diese Fristen.

	
	Datum der Weigerung des Standesbeamten
	Erster Tag, um Beschwerde gegen den Weigerungsbeschluss einzureichen
	Letzter Tag, um Beschwerde gegen den Weigerungsbeschluss einzureichen

	Bsp. 1 (gewöhnliche Situation)
	10. Juli
	11. Juli
	8. September

	
Bsp. 2 (Feiertag)
	
26. Oktober
	
22. Oktober
	25. Dezember, aber da es sich um einen Feiertag handelt, wird die Frist bis zum ersten darauffolgen-den Werktag verlängert.


Wenn das Gericht entscheidet, dass die Angabe M/W in Ihrer Geburtsurkunde angepasst werden kann, nimmt der Standesbeamte die Änderung in den Personenstandsregistern sofort vor.

11 Einreichung und Untersuchung der Klage durch einseitige Antragschrift werden in den Artikeln 1025 bis 1034 des Gerichtsgesetzbuches ausführlich beschrieben.

5. KANN ICH DIE REGISTRIERUNG MEINES GESCHLECHTS UND/ODER MEINEN VORNAMEN MEHRMALS ÄNDERN?

Kann ich die Registrierung meines Geschlechts erneut ändern?
Gemäß dem oben beschriebenen Verfahren können Sie jederzeit eine zweite oder weitere Änderung der Registrierung des Geschlechts in Ihrer Geburtsurkunde beantragen. Wenn Sie eine erneute Änderung der Registrierung Ihres Geschlechts erwirkt haben, wird die vorherige Änderung der Registrierung des Geschlechts ab Erstellung der neuen Urkunde über die Änderung der Registrierung des Geschlechts unwirksam.

[bookmark: _TOC_250021]Kann ich meinen Vornamen erneut ändern?
Gemäß dem oben beschriebenen Verfahren können Sie Ihre(n) Vornamen mehrmals ändern.

6. ÜBERGANGSMASSNAHMEN

Ich habe bereits ein Verfahren vor dem Familiengericht für eine erneute Änderung der Registrierung meines Geschlechts eingeleitet, das Gericht hat aber noch nicht über die Sache befunden und meine Geburtsurkunde wurde noch nicht angepasst. Was geschieht nun?
Wenn Sie bereits ein Verfahren vor dem Familiengericht für eine erneute Änderung der Registrierung Ihres Geschlechts eingeleitet haben, das Gericht aber noch nicht über die Sache befunden hat, können Sie einen neuen Antrag wie oben beschrieben einreichen, ohne die Entscheidung des Gerichts abzuwarten.12
Dies kann sich als einfacher oder schneller für Sie herausstellen, je nachdem, welche Schritte Sie bereits unternommen haben.

























12 Vor der Abänderung des Gesetzes vom 25. Juni 2017 durch das Gesetz vom 20. Juli 2023 war die Änderung der Registrierung des Geschlechts unwiderruflich und eine erneute Änderung der Registrierung des Geschlechts konnte nur durch ein Verfahren vor dem Familiengericht erwirkt werden. Diese Anforderung wurde abgeschafft.

[image: Une image contenant machine, panneau de contrôle, métal, intérieur
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JURISTISCHE UND ADMINISTRATIVE FOLGEN



Die Änderung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts hat zahlreiche administrative Auswirkungen.

Bereits bestehende (notarielle) Urkunden, Verträge, Versicherungen usw. bleiben nach der Änderung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts unverändert. Auch auf Ihre Rechtspersönlichkeit hat diese Änderung tatsächlich keine Auswirkungen. Mit anderen Worten: Sie behalten alle Ihre Rechte, Befugnisse und Verpflichtungen. Sie können Ihren Vornamen in bestimmten Dokumenten anpassen lassen (siehe weiter unten), aber auch nach dieser Änderung bleiben die mit den betreffenden Urkunden verbundenen Bedingungen gleich (z. B. der vereinbarte Preis).

Alle nach der Änderung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts erstellten Urkunden müssen auf der Grundlage Ihres neuen Vornamens und der Registrierung Ihres Geschlechts erstellt werden.

1. WURDEN MEINE DATEN ÜBERALL ANGEPASST?

Eine Reihe von Einrichtungen wird grundsätzlich automatisch über die Änderung Ihrer personenbezogenen Daten informiert:
· Einrichtungen für soziale Sicherheit (LfA, HfA, LIKIV, LASS usw.),
· Kasse für Familienbeihilfen,
· Krankenkasse,
· ÖSHZ,
· Arbeitsunfallversicherungsgesellschaften,
· Jahresurlaubskassen,
· Fonds für Existenzsicherheit,
· Regionale Wohnungsbaugesellschaften,
· Geburten- und Kinderhilfsamt,
· VDAB, ACTIRIS, GRABA.

Prüfen Sie, ob Ihre Daten tatsächlich angepasst wurden.
Andere Organisationen müssen Sie selbst über Ihre Vornamensänderung (und, sofern dies relevant ist, über die Änderung der Registrierung Ihres Geschlechts) informieren.
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Hier einige Beispiele:

· Arbeitgeber,
· Schule oder Bildungseinrichtung,
· Gewerkschaft,
· gemeinnützige Unternehmen (Strom-, Gas- und Wasserversorger),
· Kabelnetzbetreiber, Telefongesellschaften und/oder Internetanbieter,
· Bank und Versicherungsunternehmen,
· Allgemeinmediziner und Fachärzte,
· Unternehmen, die Tageszeitungen und Zeitschriften vertreiben,
· Bibliothek,
· Vereinigungen, bei denen Sie Mitglied sind,
· Unternehmen, bei denen Sie eine Kundenkarte haben,
· Formular zur Einwilligung oder Verweigerung einer Organspende,
· Erklärung, dass Sie Ihren Körper der Wissenschaft spenden,
· usw.

Um nachzuweisen, dass Sie dieselbe Person sind wie vor der Anpassung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts, können Sie eine Abschrift Ihrer Geburtsurkunde vorlegen. Auf dieser Urkunde ist angegeben, dass Sie Ihren Vornamen und/oder die Registrierung Ihres Geschlechts geändert haben. Sie können dieses Dokument beim Standesbeamten beantragen oder es selbst über Just-on-web (https://justonweb.be/de/extracts/civil-records) herunterladen. Sie können auch eine Abschrift Ihrer "Urkunde über die Änderung der Registrierung des Geschlechts" beantragen, in der Ihr Name, Ihr(e) Vorname(n), Ihr Geburtsdatum und die neue Registrierung Ihres Geschlechts angegeben sind. Erforderlichenfalls können Sie beim Standesamt ebenfalls einen besonderen Auszug aus dem Bevölkerungsregister beantragen, auf dem sowohl Ihre frühere als auch Ihre neue Nationalregisternummer angegeben sind.

Nachstehend finden Sie einen Überblick über die wichtigsten juristischen und administrativen Folgen der Änderung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts:

2. IDENTITÄTSDOKUMENTE

[bookmark: _TOC_250020]Personalausweis
Nach der Änderung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts erhalten Sie eine neue Nationalregisternummer und einen neuen Personalausweis. Normalerweise erfolgt dieser Antrag automatisch, wenn Ihr Vorname und/oder die Registrierung Ihres Geschlechts angepasst wird. Der Preis für einen Personalausweis liegt je nach Gemeinde zwischen 15 und 25 EUR13. Die Ausstellungsfrist beträgt mindestens zwei Wochen. Ein Dringlichkeitsverfahren ist gegen Aufpreis möglich.

Ihr alter Personalausweis bleibt so lange gültig, bis Sie Ihren neuen Ausweis erhalten.

Achtung: Wenn Sie sowohl Ihren Vornamen als auch die Registrierung Ihres Geschlechts anpassen, die Änderungen aber nicht zum selben Zeitpunkt vorgenommen werden (z. B. aufgrund einer unterschiedlichen Verfahrensdauer), müssen Sie Ihren Personalausweis zweimal ändern und somit auch zweimal bezahlen. Wie Sie dies vermeiden können, erfahren Sie im Kapitel "Wie kann ich meinen Vornamen ändern?".

[bookmark: _TOC_250019]Abschrift der Geburtsurkunde oder Auszug daraus?
In bestimmten Fällen kann man Sie bitten, einen Auszug aus Ihrer Geburtsurkunde oder eine Abschrift Ihrer Geburtsurkunde vorzulegen (z. B. bei einer Eheschließung, Anwerbung durch Ihren Arbeitgeber, Adoption usw.).

Abschrift
Eine Abschrift Ihrer Geburtsurkunde ist eine vollständige Wiedergabe des Originals Ihrer Geburtsurkunde mit Angabe der Änderungen. Bitte beachten Sie, dass auf der Abschrift die Änderung der Registrierung Ihres Geschlechts und/oder Ihres Vornamens vermerkt ist.

Auszug
Ein Auszug ist eine Zusammenfassung der Urkunde, die nur die wesentlichen und aktuellsten Angaben enthält. In einem Auszug wird daher nur Ihr neuer Vorname angegeben und es lässt sich nicht erkennen, ob Sie Ihre Daten jemals angepasst haben.
Um Ihr Privatleben zu schützen, darf ein Auszug niemals die Änderung der Registrierung Ihres Geschlechts enthalten.

13 Die in der vorliegenden Broschüre erwähnten Preise gelten ab dem 1. Januar 2018, können sich jedoch ändern. Wenden Sie sich bitte an die betreffenden Dienste, um den korrekten Preis zu erfahren.

Fragen Sie immer nach, welches der beiden Dokumente in der betreffenden Situation tatsächlich notwendig ist. Oft reicht ein Auszug aus.

Nur der Betreffende selbst, sein gesetzlicher Vertreter oder seine Erben können eine Abschrift oder einen Auszug beantragen. Zudem können Erben nur dann eine Abschrift oder einen Auszug beantragen, wenn sie ein rechtmäßiges Interesse nachweisen können.

Zugang zur Datenbank der Personenstandsurkunden
Bestimmte Personen, Behörden und Einrichtungen können die Änderung der Registrierung des Geschlechts selbst in der Datenbank der Personenstandsurkunden (DPSU) einsehen, wenn dies für die Ausführung ihrer gesetzlichen Aufträge erforderlich ist. Hierbei geht es unter anderem um Standesbeamte, konsularische Vertreter, Richter und ihre Greffiers, Staatsanwaltschaften, den Dienst Namensänderung, die Föderale Zentralbehörde Adoption und eventuell andere öffentliche Behörden, Einrichtungen oder Berufskategorien.
Diese dürfen Abschriften von oder Auszüge aus Personenstandsurkunden nicht mehr beantragen, sondern müssen diese selbst in der DPSU suchen.

[bookmark: _TOC_250018]Reisepass
Reisen Sie in ein Land, in dem der belgische Personalausweis nicht ausreicht? Denken Sie daran, nach der Änderung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts einen neuen Reisepass zu beantragen. Befolgen Sie dazu das übliche Antragsverfahren bei Ihrer Gemeinde. Ein neuer Reisepass kostet je nach Gemeinde etwa 80 EUR. Berücksichtigen Sie die Standardfrist für die Ausstellung von Reisepässen, die mehr oder weniger zehn Werktage beträgt und von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich ist. Ein Dringlichkeitsverfahren ist gegen Aufpreis möglich.
Belgier, die im Ausland wohnen, müssen sich für einen neuen Reisepass an die konsularische Vertretung wenden, bei der sie eingetragen sind (https://diplomatie.belgium.be/de/fuer-belgier-im-ausland/der-belgische-reisepass).

Achtung: Wenn Sie sowohl Ihren Vornamen als auch die Registrierung Ihres Geschlechts anpassen, die Änderungen aber nicht zum selben Zeitpunkt vorgenommen werden (z. B. aufgrund einer unterschiedlichen Verfahrensdauer), müssen Sie Ihren Reisepass zweimal ändern und somit auch zweimal bezahlen. Wie Sie dies vermeiden können, erfahren Sie im Kapitel "Wie kann ich meinen Vornamen ändern?".

3. VERWANDSCHAFTSVERHÄLTNISSE UND ERBSCHAFTEN

Eheschließungsurkunde
Ihre Eheschließungsurkunde bleibt auch nach der Änderung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts gültig. Ihr neuer Vorname wird automatisch in der Eheschließungsurkunde angegeben. Die Registrierung des Geschlechts wird nicht in der Eheschließungsurkunde angegeben, wodurch eine Änderung dieser Urkunde nicht erforderlich ist.

Ebenso wie bei anderen Personenstandsurkunden (z. B. der Geburtsurkunde) können Sie auch eine Abschrift Ihrer Eheschließungsurkunde oder einen Auszug daraus beantragen. Der Auszug enthält im Gegensatz zu einer Abschrift nicht die mögliche Änderung Ihres Vornamens (und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts). Nur der Betreffende selbst, sein gesetzlicher Vertreter, seine Erben, ihr Notar und ihr Rechtsanwalt können eine Abschrift beantragen, auf der diese Änderung der Registrierung des Geschlechts trotzdem angegeben ist.
Fragen Sie immer nach, welches der beiden Dokumente in der betreffenden Situation tatsächlich notwendig ist. Oft reicht ein Auszug aus.

Bestimmte Personen, Behörden und Einrichtungen können die Änderung der Registrierung des Geschlechts selbst in der Datenbank der Personenstandsurkunden einsehen, wie im Abschnitt "Abschrift der Geburtsurkunde oder Auszug daraus?" beschrieben.

Erklärung über das gesetzliche Zusammenwohnen
Ihre Erklärung über das gesetzliche Zusammenwohnen bleibt auch nach der Änderung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts gültig. Dieses Dokument wird nach der Änderung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts nicht angepasst. Den Nachweis über das gesetzliche Zusammenwohnen können Sie anhand eines Auszugs aus dem Bevölkerungsregister erbringen. Auf diesem Auszug sind Ihr Vorname und/oder die Registrierung Ihres Geschlechts bereits angepasst.

[bookmark: _TOC_250017]Heiratsbuch Ihrer Eltern
Ihr Vorname ist im Heiratsbuch Ihrer Eltern angegeben. Wenn Ihre Eltern es wünschen, können sie beim Standesamt (Dienst Eheschließungen) die Anpassung Ihres Vornamens im Heiratsbuch beantragen.

[bookmark: _TOC_250016]Abstammung
Mit dem Begriff "Abstammung" wird hier das Rechtsverhältnis zwischen einem Kind und seinen Eltern bezeichnet. Dieses Rechtsverhältnis ist wichtig, weil es Ihre Rechte und Pflichten gegenüber einem Kind bestimmt.

Kinder, die vor der Änderung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts geboren wurden
Die Änderung der Registrierung Ihres Geschlechts ändert nichts am Rechtsverhältnis zu Ihren eigenen Kindern, die vor dieser Änderung geboren wurden. Sie behalten alle Ihre Rechte, Befugnisse und Verpflichtungen ihnen gegenüber. Wenn Sie die rechtliche Mutter der Kinder waren, bleiben Sie dies auch nach der Änderung, selbst wenn Ihr Geschlecht nun als männlich registriert ist. Wenn Sie der rechtliche Vater der Kinder waren, bleiben Sie auch ihr rechtlicher Vater, und zwar auch dann, wenn Ihr Geschlecht nun als weiblich registriert ist. Dafür brauchen Sie nichts zu unternehmen.

Die Änderung Ihres Vornamens ändert auch nichts am Rechtsverhältnis zu Ihren Kindern, die vor der Vornamensänderung geboren wurden.
Ihr neuer Vorname wird automatisch in den Geburtsurkunden Ihrer Kinder angegeben. Die Registrierung Ihres geänderten Geschlechts wird nicht in den Geburtsurkunden Ihrer Kinder angegeben.

Kinder, die nach der Änderung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts geboren werden
Das Rechtsverhältnis zu Ihren Kindern, die nach der Anpassung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts geboren werden, wird manchmal durch die Registrierung Ihres neuen Geschlechts und manchmal durch die Registrierung Ihres früheren Geschlechts bestimmt. Nachstehend finden Sie eine Übersicht über die am häufigsten vorkommenden Situationen:
Die Registrierung Ihres Geschlechts wurde vom weiblichen zum männlichen Geschlecht geändert:
·  Sie bringen ein Kind zur Welt: Sie werden als die rechtliche Mutter dieses Kindes angesehen.
·  Ihre Partnerin bringt ein Kind zur Welt: Sie werden als rechtlicher Vater des Kindes angesehen.

Die Registrierung Ihres Geschlechts wurde vom männlichen zum weiblichen Geschlecht geändert:
·  Sie zeugen selbst ein Kind (mit Ihrem eigenen Sperma oder über die medizinisch assistierte Fortpflanzung): Sie werden als rechtliche Mitmutter dieses Kindes in dessen Geburtsurkunde aufgenommen.
·  Sie bringen ein Kind zur Welt (wenn eine Gebärmuttertransplantation in Zukunft möglich sein wird): Sie sind die rechtliche Mutter dieses Kindes.
·  Ihre Partnerin bringt ein Kind zur Welt: Sie werden als rechtliche Mitmutter dieses Kindes angesehen.
Schema: Das Rechtsverhältnis zu Ihren Kindern, die nach Änderung der Registrierung Ihres Geschlechts geboren werden

	
	Sie bringen ein Kind zur Welt (eventuell nach einer Gebärmutter-transplantation)
	
Sie zeugen selbst ein Kind (mit Ihrem eigenen Sperma oder durch medizinisch assistierte Fortpflanzung)

	Ihre Partnerin bringt ein Kind zur Welt

	Änderung der Registrierung des Geschlechts vom weiblichen zum männlichen Geschlecht
	
Mutter
	
Vater
	
Vater

	Änderung der Registrierung des Geschlechts vom männlichen zum weiblichen Geschlecht
	
Mutter14
	
Mitmutter
	
Mitmutter



[bookmark: _TOC_250015]Erbschaften
Nach der Änderung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts behalten Sie Ihre Rechte als Erbe. Dies ist auch der Fall, wenn Sie im Testament einer anderen Person mit Ihren alten Daten erwähnt sind.

4. SOZIALE SICHERHEIT
[bookmark: _TOC_250014]
Krankenkasse
Ihr neuer Vorname und/oder die Registrierung Ihres neuen Geschlechts werden automatisch in der Datenbank Ihrer Krankenkasse angepasst. Beantragen Sie neue Vignetten, sobald die Änderung gespeichert wurde.

14 Wenn eine Gebärmuttertransplantation in Zukunft möglich sein wird.

[bookmark: _TOC_250013]LIKIV
Bisher wurden bestimmte medizinische Eingriffe nur Personen eines bestimmten Geschlechts erstattet (z. B.: Entfernung der Gebärmutter), was für Personen problematisch war, deren körperliche Merkmale mit der Registrierung des Geschlechts auf dem Personalausweis nicht übereinstimmten.

Das LIKIV überprüft derzeit das gesamte Leistungsverzeichnis, um es genderneutral zu gestalten und solche Probleme in Zukunft zu vermeiden.

Sozialleistungen (Arbeitslosengeld, Leistungen der sozialen Sicherheit, Familienleistungen, Pension usw.)
Nach der Änderung Ihres Vornamens und der Registrierung Ihres Geschlechts behalten Sie Ihre erworbenen Rechte.

Achtung: Bei Eltern, die nach der Änderung der Registrierung des Geschlechts demselben rechtlichen Geschlecht angehören, werden die Familienleistungen an den älteren Partner gezahlt. Hierbei handelt sich nicht mehr um die "rechtliche Mutter" per Definition.

5. MOBILITÄT

[bookmark: _TOC_250012]Führerschein
Nach der Änderung Ihres Vornamens müssen Sie selbst bei Ihrer Gemeinde einen neuen Führerschein beantragen. Sie können Ihren neuen Führerschein im Durchschnitt nach 3 bis 5 Werktagen abholen. Die Kosten für einen (europäischen) Führerschein liegen bei 25 EUR. Bei einem internationalen Führerschein hängt der Preis von der Gemeinde ab, in der Sie wohnen.

[bookmark: _TOC_250011]Zulassungsbescheinigung für ein Fahrzeug
Waren Sie bereits vor der Änderung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts Besitzer eines Motorfahrzeugs (Auto, Motorrad usw.)? In diesem Fall können Sie Ihr Nummernschild behalten, müssen aber eine neue Zulassungsbescheinigung (oder einen neuen Kraftfahrzeugschein) beantragen. Hierzu reichen Sie einen Antrag bei der Direktion für Fahrzeugzulassungen (DIV) auf der Grundlage Ihrer neuen personenbezogenen Daten ein.

Achtung: Sie müssen diese neue Bescheinigung binnen 15 Tagen nach Änderung der Registrierung Ihres Geschlechts im Bevölkerungsregister beantragen. Versäumen Sie diese Beantragung, kann Ihre Eintragung gestrichen werden. Eine neue Zulassungsbescheinigung kostet 26 EUR.

[bookmark: _TOC_250010]Abonnement für öffentliche Verkehrsmittel
Bei einer Kontrolle müssen die Angaben auf Ihrem Abonnement für öffentliche Verkehrsmittel (De Lijn, STIB/MIVB, TEC, NGBE) mit den Angaben auf Ihrem Personalausweis übereinstimmen. Lassen Sie daher die Daten auf Ihrem Abonnement anpassen. Der Preis für die Anpassung Ihres Abonnements und/oder Ihrer Stammkarte hängt von der jeweiligen Verkehrsgesellschaft ab. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Verkehrsgesellschaft.

6. WOHNUNG

[bookmark: _TOC_250009]Eigentum oder Mietwohnung
Wenn Sie Eigentümer einer Wohnung sind, bleiben Sie es auch nach der Änderung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts.
Wenn Sie eine Wohnung mieten, bleiben Sie auch nach der Änderung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts der rechtmäßige Mieter. Ihr Mietvertrag muss nicht geändert werden.

[bookmark: _TOC_250008]Gemeinnützige Unternehmen (Strom, Wasser, Gas, Internet, Telefon usw.)
Wenn Sie über einen laufenden Vertrag verfügen, bleibt dieser auch nach der Änderung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts unverändert bestehen. Sie sind nicht verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten zu ändern, können dies aber tun, um Post zu erhalten, die Ihrem neuen Vornamen und der Registrierung Ihres Geschlechts entspricht. Ihre personenbezogenen Daten müssen ohne Änderung der Vertragsbedingungen und ohne einen neuen Vertragsabschluss angepasst werden.

7. STUDIENNACHWEISE

Hierbei handelt es sich zum Beispiel um Diplome, Zeugnisse, ECTS-Bescheinigungen, Brevets usw.

[bookmark: _TOC_250007]Studiennachweise der Französischen Gemeinschaft
Wenn Sie ein Verfahren zur Vornamensänderung durchlaufen haben, können Sie eine als Diplom geltende Bescheinigung beantragen, in der Ihr neuer Vorname aufgeführt ist. Diese Möglichkeit besteht für alle Arten von Unterricht (Primar-, Sekundar- und Hochschulunterricht sowie Weiterbildungsunterricht). Ihr Antrag muss bei der betreffenden Unterrichtsanstalt oder beim Ministerium Föderation Wallonie-Brüssel eingereicht werden. Für den Erhalt einer Bescheinigung, die als Diplom gilt, ist eine Bescheinigung über die Vornamensänderung erforderlich. Für weitere Informationen können Sie mit dem Ministerium für Unterricht der Föderation Wallonie-Brüssel Kontakt aufnehmen (http://www.enseignement.be).


[bookmark: _TOC_250006]Flämische Studiennachweise
Wenn Sie ein Verfahren zur Vornamensänderung durchlaufen haben, können Sie anschließend Studiennachweise mit Ihrem neuen Vornamen beantragen. Diese Möglichkeit gilt für den Primar-, Sekundar- und Hochschulunterricht sowie für die Erwachsenenbildung. Diese angepassten Studiennachweise beantragen Sie bei Ihrer Bildungseinrichtung oder beim flämischen Ministerium für Unterricht und Ausbildung. Der Erhalt eines angepassten Studiennachweises ist für Sie nicht mit Kosten verbunden und erfolgt auf der Grundlage Ihres früheren Studiennachweises und einer Bescheinigung über die Vornamensänderung. Für weitere Informationen können Sie mit dem flämischen Ministerium für Unterricht und Ausbildung Kontakt aufnehmen (http://onderwijs.vlaanderen.be).

[bookmark: _TOC_250005]Studiennachweise der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Wenn Sie ein Verfahren zur Vornamensänderung durchlaufen haben, können Sie eine als Diplom geltende Bescheinigung beantragen, in der Ihr neuer Vorname aufgeführt ist. Diese Möglichkeit besteht für alle Arten von Unterricht (Primar-, Sekundar- und Hochschulunterricht sowie Weiterbildungsunterricht). Ihr Antrag muss bei der betreffenden Unterrichtsanstalt oder beim Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft eingereicht werden. Der Erhalt eines angepassten Studiennachweises ist für Sie nicht mit Kosten verbunden und erfolgt auf der Grundlage Ihres früheren Studiennachweises und einer Bescheinigung über die Vornamensänderung. Für weitere Informationen können Sie mit dem Ministerium für Unterricht der Deutschsprachigen Gemeinschaft Kontakt aufnehmen  (http://www.ostbelgienbildung.be/).

8. BESCHÄFTIGUNG

[bookmark: _TOC_250004]Arbeitsvertrag
Nach der Änderung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts bleibt Ihr Arbeitsvertrag zu denselben Bedingungen wie zuvor gültig. Informieren Sie Ihren Arbeitgeber und Ihren Personaldienst über die Änderung Ihrer personenbezogenen Daten. Wenn Sie einer Gewerkschaft angeschlossen sind, informieren Sie auch diese über die Änderung.

[bookmark: _TOC_250003]Selbständige
Prüfen Sie, welche Dokumente auf Ihren alten Namen und Ihre alte Nationalregisternummer ausgestellt sind. Achten Sie darauf, Ihre personenbezogenen Daten in all Ihren Genehmigungen und Zulassungen, bei der Zentralen Datenbank der Unternehmen und Ihrer Sozialversicherungskasse zu ändern. Vergessen Sie dabei auch nicht das mit Ihrer beruflichen Tätigkeit verbundene Bankkonto. Wenn Sie bei Ihrer Berufskammer oder Ihrem Berufsinstitut registriert oder anerkannt sind, müssen Sie auch dort Ihre Daten ändern lassen.

Im Belgischen Staatsblatt registrierte Funktion (Mitglied eines Verwaltungsrats, Gesellschafter, Partner, Beamter usw.)
Üben Sie eine Funktion aus, aufgrund derer Ihr Name im Staatsblatt veröffentlicht wurde (z. B. Partner oder Gesellschafter in einem Unternehmen, Mitglied eines Verwaltungsrats, Beamter usw.)? Ihre Funktion bleibt nach der Änderung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts rechtsgültig. Ihre persönlichen Informationen müssen jedoch in der Satzung beziehungsweise den Statuten angepasst werden.

9. BANKEN UND VERSICHERUNGEN

[bookmark: _TOC_250002]Banken
Bankkonten, Darlehen, Anlagen und andere von Ihrer Bank angebotene Finanzprodukte bleiben auch nach der Änderung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts unter denselben Bedingungen bestehen.
Lassen Sie Ihren neuen Personalausweis von Ihrer Bank einlesen, damit Ihre personenbezogenen Daten angepasst werden.

[bookmark: _TOC_250001]Versicherungen
Wenn Sie über einen laufenden Vertrag mit bestimmten Bedingungen verfügen, bleiben diese Bedingungen auch nach der Änderung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts unverändert. Ihre personenbezogenen Daten müssen ohne neuen Vertragsabschluss und ohne Festlegung anderer Bedingungen angepasst werden.

10. BESTEHENDE VERURTEILUNGEN

Bestehende Verurteilungen, Strafverfahren und Geldbußen bleiben auch nach der Änderung Ihres Vornamens und/oder der Registrierung Ihres Geschlechts mit Ihrer Person verknüpft.
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NOCH FRAGEN?



[bookmark: _TOC_250000]Fragen zu anderen Aspekten?
Neben juristischen und administrativen Änderungen kann die Änderung der Registrierung Ihres Geschlechts auch Auswirkungen auf andere Aspekte Ihres Lebens haben. Mehrere Sonderorganisationen bieten Informationen und Unterstützung an. Auf der Website des Instituts für die Gleichstellung von Frauen und Männern finden Sie die Kontaktdaten:
https://igvm-iefh.belgium.be/de.

Informationsanfragen oder Beschwerden?
Haben Sie den Eindruck, aufgrund Ihrer Genderidentität, Ihres Genderausdrucks oder Ihrer medizinischen oder sozialen Transition ungleich behandelt zu werden? Glauben Sie, dass Sie Opfer von Genderdiskriminierung sind?

Dann können Sie wie folgt mit dem Institut für die Gleichstellung von Frauen und Männern Kontakt aufnehmen:

· Meldeformular auf der Website https://igvm-iefh.belgium.be/de
· egalite.hommesfemmes@iefh.belgique.be
· gebührenfreie Nummer 0800/12 800 (wählen Sie Option 1 im Menü)
· Schriftverkehr: Place Victor Horta/Victor Hortaplein 40 - 1060 Brüssel

Akten werden kostenlos, in aller Vertraulichkeit und stets mit dem Einverständnis der Person, die die Meldung gemacht hat, bearbeitet.
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